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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 91 SGB V vom 18. Juni 2015 
hier: Änderung der Richtlinie ambulante spezialfachärztliche Versorgung § 116b SGB V: 
 Delegation der jährlichen Anpassung der Richtlinie an die ICD-10-GM-Aktualisierung 

an den Unterausschuss Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o.a. Beschluss vom 18. Juni 2015 über eine Änderung 

der Richtlinie ambulante spezialfachärztliche Versorgung wird nicht beanstandet.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die künftig an den Unterausschuss Ambulante 

spezialfachärztliche Versorgung delegierten Anpassungsbeschlüsse als Richtlinienänderungen 

weiterhin gemäß § 94 SGB V dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zur Prüfung 

vorzulegen sind und das BMG jeweils prüfen wird, ob die konkreten Beschlüsse die engen 

Grenzen einer zulässigen Normsetzungsdelegation hinreichend beachten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Dr. Josephine Tautz 
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